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Text 

ARTIKEL 40 

Übertragung der EFSF-Hilfen 

(1) Abweichend von Artikel 13 kann der Gouverneursrat beschließen, dass die Finanzhilfezusagen der 
EFSF an ein ESM-Mitglied, die die EFSF in einer Vereinbarung mit diesem Mitglied eingegangen ist, vom ESM 
übernommen werden, soweit diese Finanzhilfezusagen sich auf noch nicht ausgezahlte und noch nicht 
finanzierte Teile von Darlehensfazilitäten beziehen. 

(2)  Der ESM kann mit Zustimmung des Gouverneursrats die Rechte und Verpflichtungen der EFSF 
übernehmen, insbesondere in Bezug auf die Gesamtheit oder einen Teil ihrer im Rahmen ihrer bestehenden 
Darlehensfazilitäten oder in Zusammenhang damit ausstehenden Rechte und Verpflichtungen. 

(3) Der Gouverneursrat nimmt die ausführlichen Modalitäten an, die erforderlich sind, um die in Absatz 1 
vorgesehene Übertragung der Verpflichtungen der EFSF auf den ESM sowie etwaige Übertragungen von 
Rechten und Verpflichtungen im Sinne des Absatzes 2 in Kraft zu setzen. 


